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Die bedarfsorientierte Mindestsicherung – eine vergebene Chance?

Restriktive Leistungen und 
hoher Verwaltungsaufwand
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Zunächst werden allerdings nur
drei Bundesländer – Salzburg,
Niederösterreich und Wien – die
zeitgerechte Einführung am 
1. September umsetzen können.
Die Grundlagen der  bedarfsori-
entierte Mindestsicherung beru-
hen auf einer Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern
(gemäß Art 15a-B-VG), die nach
mehrjährigen Verhandlungen
zwischen Bund und Ländern un-
ter Einbindung der Vertreter des
Gemeindebundes und des Städ-
tebundes im März 2010 abge-
schlossen wurde. Die langjähri-
gen Bemühen und Verhandlun-
gen rund um die Mindestsiche-
rung waren stets von dem Ziel
der Vereinfachung  und Verein-
heitlichung getragen.
Dieser gesetzliche  Rahmen soll-
te es ermöglichen, eine Anglei-
chung der bisher voneinander
abweichenden Sozialhilfe-Syste-
me der Bundesländer zu errei-
chen, ohne diese jedoch gänz-
lich zu vereinheitlichen. Dabei
formuliert die Mindestsicherung
– wie schon bisher die Sozialhil-
fe – abstrakte Bedarfe für 
Lebens  unterhalt und Wohnen,
etwa monatlich 744 Euro für ei-
nen Alleinstehenden. Gemäß
dem Prinzip der Subsidiarität
deckt die Mindestsicherung die
Differenz zwischen diesen Be-
darfen und den verfügbaren ei-
genen Mitteln. Für die Lebens -
unterhalte ist die Lösung ge-

glückt. Für Wohnen stellt sich
die Sachlage bedeutend schwie-
riger dar, denn fast jedes Bun-
desland geht von anderen Vor-
aussetzungen der Finanzierung
des Wohnaufwandes aus –
Wohnbeihilfe aus der Wohn-
bauförderung, abstrakte Pau-
schalen oder Obergrenzen des
abzudeckenden Mietaufwandes
im Westen Österreichs. 

Manches erreicht …

Im Ergebnis stellt sich die be-
darfsorientierte Mindestsiche-
rung als reformierte und in zen-
tralen Punkten verbesserte So-
zialhilfe dar. Österreichweit ist
die Einbindung von Mindestsi-
cherungs-BezieherInnen in die
gesetzliche Krankenversiche-
rung besonders hervorzuheben.
Damit wird ein langjährig ange-
strebtes sozialpolitisches Ziel
der Entstigmatisierung verwirk-
licht und jede/r ÖstereicherIn
im Krankheitsfall gleichgestellt.
Das Bundesland Salzburg nützt
den vorhandenen Spielraum
speziell für einen höheren Be-
darf für Kinder aus. 

… viele Chancen un-
genützt verstrichen

Ungeachtet der zweifellos er-
zielten Fortschritte ist festzuhal-
ten, dass mit der Umsetzung der
Mindestsicherung in ihrer aktu-
ellen Form die Chance auf eine
umfassende Gesamtreform so-
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Mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindest -

sicherung am 1. September 2010 wird das bekannte 

Instrument der „offenen“ Sozialhilfe abgelöst. 



10

te, zeigt, dass anderen kurzfristi-
gen  Interessen der Vorzug gege-
ben wurde. Ein Ergebnis, das
nicht zuletzt auf Betreiben von
Gemeindeverband und Städte-
bund  zustande gekommen ist.
Ähnliches gilt für die ungenutzt
verstrichene Gelegenheit, weite-
re Anreize zur Erwerbsarbeit zu

schaffen. Vor allem die Nichtan-
rechnung eines 13. und 14. ei-
genen Bezuges als Einkommen
wäre eine einfache und effektive
Maßnahme dahingehend gewe-
sen. Damit verbundene Verwal-
tungsvereinfachungen im Voll-
zug – wie die Abschaffung von
Einmalleistungen (etwa für ei-
nen neuen Kühlschrank) und
Sonderbedarfen (wie Kinderbe-
treuungskosten) – durch stärke-
re Pauschalierungen konnten
ebenfalls nicht realisiert wer-
den.
Damit folgt die Umsetzung der
bedarfsorientierten Mindest -
sicherung in Salzburg dem
Grundsatz: „Möglichst restrikti-
ve Leistungen, durchaus unter
Akzeptanz eines hohen Verwal-
tungsaufwandes, mit Blick aus-
schließlich auf das aktuelle Bud-
get“. Die bisher bekannten Pläne
anderer Bundesländer bestäti-
gen diesen Eindruck. Die mögli-
che Alternative „Verfahrensver-
einfachung durch Pauschalie-
rung, dafür verstärkte Sozialar-
beit, um nachhaltig Kosten zu
senken“ scheint hingegen ein-
mal mehr auf der Strecke geblie-
ben zu sein. Die viel diskutierte
Verwaltungsreform wird in der
Realität des Verwaltungslebens
vernachlässigt. 
In der aktuellen Form der Min-
destsicherung müssen verschie-
dene Dienstleistungen durch an-
dere Systeme wie Sozialmedizi-
nischer Dienst, Jugendwohl-
fahrt, Schuldnerberatung und
andere erbracht werden. Dies ist
für Betroffene nicht verständlich
und für die Verwaltung weiter-
hin zusätzlicher Aufwand.

zialer Sicherungssysteme in
Österreich – wohl für längere
Zeit – ungenützt verstrichen ist.
So ist es beispielsweise nicht ge-
lungen, das erste soziale Netz
im Rahmen der Arbeitslosenver-
sicherung (wie auch Pensionen
und Renten) auf ein Leistungsni-
veau anzuheben, das eine „min-
dest gesicherte“ Deckung des
Lebensunterhalts gewährleistet.
Dazu hätte es einer Anhebung
insbesondere des Arbeitslosen-
geldes und der Notstandshilfe
auf das Leistungsniveau der be-
darfsorientierten Mindestsiche-
rung bedurft. In den letzten Jah-
ren haben zahlreiche Maßnah-
men des Bundes  dazu geführt,
dass Leistungen ins zweite so-
ziale Netz verschoben und da-
mit Städte, Gemeinden und Län-
der mehr belastet wurden, zum
Beispiel Verschärfung der Sank-
tionen der Arbeitslosenversiche-
rung. BezieherInnen von Ar-
beitslosengeld, Notstandshilfe,
Pensionen und Renten werden
weiterhin in erheblichem Aus-
maß zusätzliche Leistungen der
Mindestsicherung (bisher: So-
zialhilfe) benötigen, um ihre
Existenz bestreiten zu können. 
Die ursprüngliche Planung eines
„One-Stop-Shop“ beim AMS für
alle arbeitsfähigen Personen
konnte nicht umgesetzt werden,
was bleibt ist eine „Einbrin-
gungsstelle“. Einen besonderen
Schwerpunkt legt die bedarfs -
orientierte Mindestsicherung auf
die verbesserte (Re-)Integration
von Mindestsicherungsbeziehe-
rInnen in den ersten Arbeits-
markt. Die Wirkung dieser Rege-
lung wird daran zu messen sein,
wie weit das AMS sich künftig
auch jener neuen Personengrup-
pe widmet, die keine Leistungen
nach den Bestimmungen des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes
(Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe) bezieht. 

Kurzfristige Kostenvermei-
dung zu Lasten langfristi-
ger Einsparungspotenziale
Was die Länder betrifft, ist es
schmerzlich, dass unter dem
Diktat der kurzfristigen Kosten-
bremse im eigenen Bereich die
Gelegenheit versäumt wurde,
sinnvolle Maßnahmen zur bes-
seren Unterstützung der Arbeits-
marktintegration einzuleiten.

Mittel- bis längerfristig hätte
dies erhebliches Einsparungs -
potenzial gebracht.
Ein Beispiel: Ein einzelner, heu-
te etwa 30-jähiger Mindestsiche-
rungsbezieher, der nicht mehr
ins Erwerbsleben zurückkehrt,
wird im Laufe seines Lebens
Mindestsicherungsleistungen
von bis zu 400.000 Euro in An-
spruch nehmen. Es  wäre effizi-
ent, bereits im Vorfeld einer
AMS-Betreuung beziehungswei-
se flankierend eine Rückkehr ins
Erwerbsleben durch gezielte so-
zialarbeiterische Begleitung zu
unterstützen. Dem gegenüber
stehen jährlich rund 75.000 
Euro pro SozialarbeiterIn (inklu-
sive Nebenkosten). In dieser
„Kostenrechnung“ wird bereits
ein/e KlientIn, der/die im fünf-
ten Bezugs-Jahr ins Erwerbs -
leben (re-)integrierte werden
kann, die eingesetzte Perso-
nalressource im Sinne der Um-
wegrentabilität erwirtschaften.
Natürlich kann professionelle,
fallführende Sozialarbeit
tatsächlich ein Vielfaches davon
leisten. Die Erfahrungen der So-
zialämter und des AMS unter-
mauern die Notwendigkeit der-
artiger Maßnahmen, von denen
die Betroffenen massiv profitie-
ren könnten. 
Die Tatsache, dass etwa in Salz-
burg  im Zuge der Einführung
der bedarfsorientierten Mindest-
sicherung  trotz der erwarteten
Fallzahlensteigerung nicht ein
einziger zusätzlicher Sozialar-
beiter eingestellt werden konn-
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In der aktuellen Form der Mindestsicherung
müssen verschiedene Dienstleistungen durch
andere Systeme wie Sozialmedizinischer
Dienst, Jugendwohlfahrt, Schuldnerberatung
und andere erbracht werden.


